
 
 
 
 

 
Ergänzende Bedingungen 

der Stadtwerke Menden GmbH zur Verordnung über  
Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV) 

 
 
 
1.  Vertragsabschluss (§ 2 AVBWasserV) 
 
1.1  Die Stadtwerke Menden GmbH schließen den Versorgungsvertrag mit dem Eigentümer des zu 
 versorgenden  Grundstücks ab. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, wird der Vertrag 
 mit dem Erbbauberechtigten abgeschlossen. 
 
1.2 In Ausnahmefällen kann der Vertrag auch mit dem Nutzungsberechtigten des Grundstücks (Mieter, 
 Pächter, Nießbraucher) abgeschlossen werden, wenn der Eigentümer oder Erbbauberechtigte sich 
 zur Erfüllung des Vertrages mitverpflichtet. 
 
1.3 Steht das Eigentum an dem versorgten Grundstück einer Gemeinschaft von Wohnungseigentümern 
 im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes zu, so wird der Versorgungsvertrag mit dem Verband der 
 Wohnungseigentümer abgeschlossen. 
 
1.4  Steht das Eigentum an dem versorgten Grundstück mehreren Personen gemeinschaftlich zu  
 (Gesamthandseigentum und Miteigentum nach Bruchteilen), wird der Versorgungsvertrag mit der 
 Eigentümergemeinschaft abgeschlossen. Jeder Eigentümer haftet als Gesamtschuldner.  
  
 Die Eigentümergemeinschaft verpflichtet sich, eine Person zu bevollmächtigen, alle Rechtsgeschäfte, 
 die sich aus dem Versorgungsvertrag ergeben, mit Wirkung für und gegen alle Eigentümer mit den 
 Stadtwerken Menden GmbH abzuschließen und personelle Änderungen, die die Haftung der 
 Eigentümer berühren, den Stadtwerken Menden GmbH unverzüglich mitzuteilen. Wird ein Vertreter 
 nicht benannt, so sind die an einen Eigentümer abgegebenen Erklärungen der  
 Stadtwerke Menden GmbH auch für die übrigen Eigentümer rechtswirksam. 
 

 
2.  Baukostenzuschuss (§ 9 AVBWasserV) 
 
2.1 Für den Anschluss an das Wasserversorgungsnetz ist ein Baukostenzuschuss zu zahlen. Der 
 Baukostenzuschuss beträgt 70% der ansetzbaren Kosten. 
 
2.2  Der Baukostenzuschuss bemisst sich nach Wohneinheiten (WE) des anzuschließenden Grundstücks. 
 Für jeden Anschluss wird mindestens 1 WE der Berechnung des Baukostenzuschusses zugrunde 
 gelegt. 
 
2.3  Die Bemessungsgrundlage für den Baukostenzuschuss ist die Anzahl der Wohneinheiten, die über 
 den Hausanschluss versorgt werden sollen. Gewerblich genutzte Räume wie z. B. Büros, 
 Ladengeschäfte, Praxen usw., deren Spitzendurchfluss dem einer komfortablen Wohnung (ca. 0,7 l/s) 
 entspricht, werden jeweils als eine Wohneinheit gerechnet. Für größere Gewerbe- und 
 Industriebetriebe sowie bei außergewöhnlichem Bedarf wird die Anzahl der Wohneinheiten nach dem 
 Spitzendurchfluss an Hand der  DIN 1988 errechnet. 
 
2.4  Kommen auf einem angeschlossenen Grundstück weitere Wohneinheiten hinzu und erhöht sich 
 hierdurch die Leistungsanforderung der Wasserversorgung wesentlich, zahlt der Anschlussnehmer 
 den Stadtwerken Menden GmbH für jede hinzukommende Wohneinheit einen weiteren 
 Baukostenzuschuss. 



 
 
 
 
 
 
3.  Hausanschluss (§ 10 AVBWasserV) 
 
3.1  Jedes Grundstück, das eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet, bzw. jedes Gebäude, dem 
 eine eigene Hausnummer zugeteilt ist, ist über einen eigenen Hausanschluss an das 
 Wasserversorgungsnetz anzuschließen, soweit keine berechtigten Interessen des Anschlussnehmers 
 entgegenstehen. 
 
3.2.  Die Herstellung sowie Veränderungen des Hausanschlusses auf Veranlassung des 
 Anschlussnehmers sind unter Verwendung der Antragsformulare der Stadtwerke Menden GmbH zu 
 beantragen. 
 
3.3  Der Anschlussnehmer erstattet den Stadtwerken Menden GmbH die Kosten für die Herstellung von 

 Hausanschlüssen DN 25, DN 32 PE und DN 50 PE nach den veröffentlichten Pauschalsätzen. Die 
Kosten für die Herstellung mit größeren Nennweiten sind nach tatsächlichem Aufwand entsprechend 
dem individuellen Angebot zu erstatten. 

 
3.4  Nach Beendigung des Versorgungsvertrages sind die Stadtwerke Menden GmbH berechtigt, die 

 Hausanschlussleitung zu beseitigen oder von der Versorgungsleitung abzutrennen. Die Kosten für 
 die Trennung des Netzanschlusses vom Netz sowie dessen Rückbau trägt der  Anschlussnehmer. 
Die Kosten für die Veränderung sind nach tatsächlichem Aufwand entsprechend dem individuellen 
Angebot zu erstatten. 

 
3.5.  Der Anschlussnehmer erstattet den Stadtwerken Menden GmbH die Kosten für Veränderungen des 
 Hausanschlusses, die durch eine Änderung oder Erweiterung seiner Kundenanlage erforderlich oder 
 aus anderen Gründen von ihm veranlasst werden. Die Kosten für die Veränderung sind nach 
 tatsächlichem Aufwand entsprechend dem individuellen Angebot zu erstatten. 

 
 
4.  Fälligkeit 
 
 Der Baukostenzuschuss und die Hausanschlusskosten werden zu dem von den  
 Stadtwerken Menden GmbH in der Rechnung angegebenen Zeitpunkt fällig. Von der Bezahlung des 
 Baukostenzuschusses  und der Hausanschlusskosten wird die erstmalige Inbetriebsetzung der 
 Kundenanlage abhängig gemacht werden. 

 
 
5.  Wirtschaftliche Unzumutbarkeit 
 
 Zahlungspflichten zur Ausräumung einer eventuell bestehenden wirtschaftlichen Unzumutbarkeit des 
 Anschlusses und / oder der Versorgung bleiben von den Ziffern 2. und 3. unberührt. 

 
 
6.  Messeinrichtungen an der Grundstücksgrenze (§ 11 AVBWasserV) 
 
 Unverhältnismäßig lang im Sinne von § 11 Abs. 1 Nr. 2 AVBWasserV ist eine Anschlussleitung dann, 
 wenn sie eine Länge von 30 m überschreitet.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
7.  Inbetriebsetzung (§ 13 AVBWasserV) 
 
 Die Kosten für jede Inbetriebsetzung der Kundenanlage sind den Stadtwerken Menden GmbH vom 
 Kunden nach den veröffentlichten Pauschalsätzen zu erstatten. 

 
 
8.  Zutrittsrecht (§ 16 AVBWasserV) 
 
 Der Kunde gestattet dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten der  
 Stadtwerke Menden GmbH den Zutritt zu seinen Räumen und zu den in § 11 AVBWasserV  
 genannten Einrichtungen, soweit dies für die Prüfung der technischen Einrichtungen, zur 
 Wahrnehmung sonstiger Rechte und Pflichten nach der AVBWasserV oder zur Ermittlung 
 preisrechtlicher Bemessungsgrundlagen erforderlich ist.  

 
 
9.  Wasserabgabe für Bau- oder sonstige vorübergehende Zwecke (§ 22 AVBWasserV) 
 
 Standrohre zur Abgabe von Bauwasser oder für andere vorübergehende Zwecke werden nach 
 Maßgabe der hierfür von den Stadtwerken Menden GmbH vorgesehenen Bestimmungen vermietet.  
 

 
10.  Ablesung und Abrechnung (§§ 20, 24 und 25 AVBWasserV) 
 
 Zählerablesung und Abrechnung erfolgen grundsätzlich in 12 monatlichen Abständen.  
 Die Stadtwerke  Menden GmbH erheben monatliche Abschlagszahlungen. 
 

 
11.  Zahlungsverzug, Einstellung und Wiederaufnahme der Versorgung (§§ 27, 33       
 AVBWasserV) 
 
 Die Kosten aus Zahlungsverzug, einer Einstellung der Versorgung sowie der Wiederaufnahme der 
 Versorgung sind den Stadtwerken Menden GmbH nach den veröffentlichten Pauschalsätzen zu 
 erstatten. 

 
 
12.  Laufzeit des Versorgungsvertrages (§ 32 AVBWasserV) 
 
12.1 Wird ein Anschluss nach Beendigung des Versorgungsverhältnisses durch Kündigung nicht 

mehr benötigt, oder wird ohne Kündigung seit einem Jahr kein Wasser daraus entnommen, 
so wird der Anschluss, aus Gründen der Vermeidung hygienischer Gefahren, von der 
Versorgungsleitung abgetrennt. Die Kosten hierfür werden dem bisherigen 
Anschlussnehmer, nach tatsächlichem Aufwand, in Rechnung gestellt. Der 
Versorgungsvertrag gilt als zum Zeitpunkt der Abtrennung aufgehoben. 

 
12.2 Der Kunde erstattet den Stadtwerken Menden GmbH die Kosten für eine von ihm nach § 32 Abs. 7 
 AVBWasserV beantragte zeitweilige Absperrung des Anschlusses und dessen Wiederinbetriebnahme 
 nach tatsächlichem Aufwand. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
13.  Auskünfte 
 
 Die Stadtwerke Menden GmbH sind berechtigt, dem zuständigen Abwasserentsorgungspflichtigen für 
 die Berechnung der Schmutzwassergebühren die festgestellte Menge des Frischwasserbezugs des 
 Kunden mitzuteilen. 

14. Verarbeitung personenbezogener Daten 

14.1 Verantwortlicher im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz (z. B. der 

 Datenschutz-Grundverordnung - DS-GVO) für die Verarbeitung der personenbezogenen 

 Daten des Anschlussnehmers bzw. Anschlussnutzers ist: 

Stadtwerke Menden GmbH, Am Papenbusch 8-10, 58708 Menden 

Telefon : 02373-169-2313 
Fax : 02373-169-1001 
E-Mail : kunden@stadtwerke-menden.de 
www.stadtwerke-menden.de 
www.facebook.com/stadtwerkemenden 
 

14.2 Der/Die Datenschutzbeauftragte des Netzbetreibers steht dem Anschlussnehmer bzw. 

Anschlussnutzer für Fragen zur Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten unter :  

Stadtwerke Menden GmbH, Am Papenbusch 8-10, 58708 Menden 

Telefon : 02373-169-5403 
Fax : 02373-169-1001 
E-Mail : datenschutz@stadtwerke-menden.de 
www.stadtwerke-menden.de 

   

zur Verfügung. 
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14.3 Der Netzbetreiber verarbeitet folgende Kategorien personenbezogener Daten: An

 gaben zum Anschlussnehmer oder -nutzer (Firma, Registergericht, Register-             

 nummer, Familienname, Vorname, Geburtstag, Adresse, Kundennummer), Anlagen

 adresse und Bezeichnung des Zählers oder des Aufstellungsorts des Zählers,  gegen über 

 dem Anschlussnehmer auch die am Ende des Netzanschlusses vorzuhaltende  Leistung,  

 Abrechnungsdaten (z. B. Bankverbindungsdaten), Daten zum Zahlungsverhalten.  

14.4 Der Netzbetreiber verarbeitet die personenbezogenen Daten des Anschlussnehmers  bzw. 

 Anschlussnutzers zu den folgenden Zwecken und auf folgenden Rechtsgrundlagen: 

a) Erfüllung (inklusive Abrechnung) des Netzanschluss- bzw. Anschlussnutzungsver-

hältnisses und Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen auf Anfrage des                                

Anschlussnehmers bzw. Anschlussnutzers auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-

GVO.  

b) Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen (z. B. wegen handels- oder steuerrechtlicher 

Vorgaben) auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. c) DS-GVO. 

c) Direktwerbung und Marktforschung auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO. 

Verarbeitungen auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO dürfen nur erfolgen, soweit 

dies zur Wahrung berechtigter Interessen des Netzbetreibers oder Dritter    erforderlich 

ist und nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der    betroffenen 

Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen. 

d) Soweit der Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer dem Netzbetreiber eine Einwilligung 

zur Verarbeitung personenbezogener Daten zur Telefonwerbung erteilt hat, verarbeitet der 

Netzbetreiber personenbezogene Daten auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a) DS-GVO. 

Eine Einwilligung zur Telefonwerbung kann der Anschlussnutzer bzw. Anschlussnehmer 

jederzeit dem Netzbetreiber gegenüber (Kontaktdaten unter Ziffer 12.1) widerrufen. Das 

gilt auch für den Widerruf von    Einwillgungserklärungen, die der Anschlussnehmer bzw. 

Anschlussnutzer dem Netzbetreiber vor der Geltung der DS-GVO am 25.05.2018 erteilt 

hat. Der Widerruf der Einwilligung erfolgt für die Zukunft und berührt nicht die 

Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung. 

 

 



 

 

 

14.5 Eine Übermittlung der personenbezogenen Daten an oder in Drittländer oder an  

  internationale Organisationen erfolgt nicht. 

14.6 Die personenbezogenen Daten des Anschlussnehmers bzw. Anschlussnutzers  werden zu 

 den unter Ziffer 12.4 genannten Zwecken solange gespeichert, wie dies  für die Erfüllung 

 dieser Zwecke erforderlich ist. Zum Zwecke der Direktwerbung und der Marktforschung 

werden die personenbezogenen Daten des Anschlussnehmers bzw. Anschlussnutzers 

solange gespeichert, wie ein überwiegendes rechtliches Interesse des Netzbetreibers an der 

 Verarbeitung  nach Maßgabe der einschlägigen rechtlichen Bestimmungen besteht, 

 längstens jedoch für eine Dauer von zwei Jahren über das Vertragsende hinaus. 

 

14.7  Der Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer hat gegenüber dem Netzbetreiber   

  Rechte auf Auskunft über seine gespeicherten personenbezogenen Daten   

  (Art. 15 DS-GVO); Berichtigung der Daten, wenn sie fehlerhaft, veraltet oder sonst wie un

  richtig sind (Art. 16 DS-GVO); Löschung, wenn die Speicherung unzulässig ist, der Zweck 

  der Verarbeitung erfüllt und die Speicherung daher nicht mehr erforderlich ist oder der  

  Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer eine erteilte Einwilligung zur Verarbeitung  

  bestimmter personenbezogener Daten widerrufen hat (Art. 17 DS-GVO); Einschränkung der 

  Verarbeitung, wenn  eine der in Art. 18 Abs. 1 lit. a) bis  d) DS-GVO genannten  

  Voraussetzungen gegeben ist (Art. 18 DS-GVO), Datenübertragbarkeit der vom  

  Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer bereitgestellten, ihn betreffenden   

  personenbezogenen Daten(Art. 20 DS-GVO), Recht auf Widerruf einer erteilten Einwilligung, 

  wobei der Widerruf die Rechtmäßigkeit der bis dahin aufgrund der Einwilligung erfolgten 

  Verarbeitung nicht berührt (Art. 7 Abs. 3 DS-GVO) und Recht auf Beschwerde bei einer 

  Aufsichtsbehörde (Art. 77 DS-GVO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

14.8 Im Rahmen des Netzanschluss- bzw. Anschlussnutzungsverhältnisses muss der 

 Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer diejenigen personenbezogenen Daten (vgl.  Ziffer 

 12.3) bereitstellen, die für den Abschluss des Netzanschluss- bzw.

 Anschlussnutzungsverhältnisses und die Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen 

 Pflichten erforderlich sind oder zu deren Erhebung der Netzbetreiber gesetzlich verpflichtet 

 ist. Ohne diese Daten kann das Netzanschluss- bzw. Anschlussnutzungsverhältnis nicht 

 abgeschlossen bzw. erfüllt werden. 

 

14.9 Zum Abschluss und zur Erfüllung des Netzanschluss- bzw. Anschlussnutzungs-

 verhältnisses findet keine automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling  statt. 

 
14.10 Der Netzbetreiber verarbeitet personenbezogene Daten, die er im Rahmen des Netz-  

 anschlussverhältnisses vom Anschlussnehmer bzw. im Rahmen des Anschluss-         

 nutzungsverhältnisses vom Anschlussnutzer erhält. Er verarbeitet auch personen-     

 bezogene Daten, die er aus öffentlich zugänglichen Quellen, z. B. aus Grundbüchern, 

 Handelsregistern, und dem Internet zulässigerweise gewinnen durfte. Außerdem       

 verarbeitet er personenbezogene Daten, die er zulässigerweise von Unternehmen        

 innerhalb seines Konzerns oder von Dritten, z. B. Lieferanten oder Auskunfteien, erhält. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

Widerspruchsrecht 

 

Der Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer kann der Verarbeitung seiner 

personenbezogenen Daten für Zwecke der Direktwerbung und/oder der 

Marktforschung gegenüber dem Netzbetreiber ohne Angabe von Gründen jederzeit 

widersprechen. Der Netzbetreiber wird die personenbezogenen Daten nach dem 

Eingang des Widerspruchs nicht mehr für die Zwecke der Direktwerbung und/oder 

Marktforschung verarbeiten und die Daten löschen, wenn eine Verarbeitung nicht 

zu anderen Zwecken (beispielsweise zur Erfüllung des Vertrages mit dem 

Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer) erforderlich ist. 

Auch anderen Verarbeitungen, die der Netzbetreiber auf ein berechtigtes Interesse 

i. S. d. Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO stützt (beispielsweise Übermittlungen von Daten 

zum nicht vertragsgemäßen oder betrügerischen Verhalten des Anschlussnehmers 

bzw. Anschlussnutzers an Auskunfteien), kann der Anschlussnehmer bzw. 

Anschlussnutzer gegenüber dem Netzbetreiber aus Gründen, die sich aus der 

besonderen Situation des Anschlussnehmers bzw. Anschlussnutzers ergeben, 

jederzeit unter Angabe dieser Gründe widersprechen. Der Netzbetreiber wird die 

personenbezogenen Daten im Falle eines begründeten Widerspruchs 

grundsätzlich nicht mehr für die betreffenden Zwecke verarbeiten und die Daten 

löschen, es sei denn, er kann zwingende Gründe für die Verarbeitung nachweisen, 

die die Interessen, Rechte und Freiheiten des Anschlussnehmers bzw. 

Anschlussnutzers überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, 

Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

Der Widerspruch ist zu richten an: 

Stadtwerke Menden GmbH, Am Papenbusch 8-10, 58708 Menden 

Telefon : 02373-169-2313 
Fax : 02373-169-1001 
E-Mail : kunden@stadtwerke-menden.de 
www.stadtwerke-menden.de 
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15. Hinweis zum Streitbeilegungsverfahren (gilt nur für Verbraucher i.S.d.§ 13 BGB) 

Energieversorgungsunternehmen und Messstellenbetreiber (Unternehmen) sind verpflichtet, 

Beanstandungen von Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB (Verbraucher) insbesondere zum 

Vertragsabschluss oder zur Qualität von Leistungen des Unternehmens (Verbraucherbeschwerden), 

die den Anschluss an das Versorgungsnetz, die Belieferung mit Energie oder die Messung der Energie 

betreffen, im Verfahren nach § 111a EnWG innerhalb einer Frist von vier Wochen ab Zugang beim 

Unternehmen zu beantworten. Verbraucherbeschwerden sind zu richten an: Stadtwerke Menden 

GmbH, Am Papenbusch 8-10, 58708 Menden, Tel.: 02373-169-2319,  

E-Mail: qs@stadtwerke-menden.de 

Ein Verbraucher ist berechtigt, die Schlichtungsstelle nach § 111b EnWG zur Durchführung eines 

Schlichtungsverfahrens anzurufen, wenn das Unternehmen der Beschwerde nicht innerhalb der 

Bearbeitungsfrist abgeholfen hat oder erklärt hat, der Beschwerde nicht abzuhelfen. § 14 Abs. 5 VSBG 

bleibt unberührt. Das Unternehmen ist verpflichtet, an dem Verfahren bei der Schlichtungsstelle 

teilzunehmen. Die Einreichung einer Beschwerde bei der Schlichtungsstelle hemmt die gesetzliche 

Verjährung gemäß § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB. Das Recht der Beteiligten, die Gerichte anzurufen oder ein 

anderes Verfahren (z.B. nach dem EnWG) zu beantragen, bleibt unberührt.  

Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind derzeit: Schlichtungsstelle Energie e.V., Friedrichstraße 

133, 10117 Berlin, Telefon: +49 (0) 30/2757240–0, Telefax: 030/2757240-69,  

E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de; Homepage: www.schlichtungsstelle-energie.de 

 

 
16.  Inkrafttreten 
 
 Die Ergänzenden Bestimmungen treten mit Wirkung vom 01. August 2022 in Kraft. 
 
 
 
 
Menden, im August 2022 
Stadtwerke Menden GmbH 
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